
er Klimaschutz war lange Zeit das 11 Stief

kind11 unter den Umweltbelangen, die bei 

der Stadtplanung zu berücksichtigen wa

ren. Dies lag vor allem an seinem geringen örtli

chen Bezug. Bauleitpläne und sonstige städtebau

liche Planungen sollen (nur) aufgestellt werden, 

11sobald und soweit es für die städtebauliche Ent

wicklung und Ordnung erforderlich ist"(§ 1 Abs. 3 

S. 1 BauGB). Das setzt folgerichtig einen Gemeinde

und Ortsbezug voraus. 

Unbestritten sind mit den Mitteln der Bauleit

planung Maßnahmen zum Schutz des örtlichen l<li

mas möglich. Dies betrifft die Reduzierung der Flä

cheninanspruchnahme oder die Vermeidung von 

Verkehrsströmen insgesamt und insbesondere die 

Entwicklung einer klimaschonenden Stadt- und 

Siedlungsstruktur (11kompakte Stadt"). Darüber hi

naus ist bei der Bauleitplanung zu berücksichtigen, 

wie sich die Vorhaben auf das lokale Klima auswir

ken (z. B. 11 Kaltluftschneisen 11 erhalten etc.). 

Umstritten war dagegen jahrelang, ob der über

örtliche allgemeine Klimaschutz überhaupt als 

städtebaulicher Grund angesehen und damit durch 

die Bauleitplanung wahrgenommen werden kann 

[1]. Dieser Streit wurde im Jahre 2004 durch die 

Aufnahme des Begriffes 11allgemeiner Klimaschutz" 

in die bauleitplanerischen Oberziele im Rahmen 

des EAG-Bau 2004 [2] sowie durch eine Entschei

dung des Bundesverwaltungsgerichts zur Zulässig

keit eines Anschluss- und Benutzungszwangs vom 

25.01.2006 entschieden [3]. Seitdem sind au.eh Be

lange des (allgemeinen) Klimaschutzes ausdrück

lich berücksichtigungsfähig und werden in der heu

te geltenden Fassung des BauGB gleichwertig und 

gleichgewichtig mit den anderen Belangen des 

Umweltschutzes in § 1 Abs. 6 BauGB aufgezählt. 

Konkretisiert werden sie in Bezug auf die Nutzung 

erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effi

ziente Nutzung von Energie ausdrücklich in § 1 

Abs. 6 Nr. 7 f) BauGB. Einen Vorrang erhalten sie 

dadurch jedoch nicht. Zwar sollen die Bauleitpläne 

gern. § 1 Abs. 5 S. 2 Bau GB ,;dazu beitragen; [ ... ] 

den Klimaschutz und die Klimaanpassung [ ... ] zu 

fördern." Der Klimaschutz bleibt gleichwohl einer 

voh vielen abwägungserheblichen Belangen, die 

gemäß§ 1 Abs. 7 BauGB 11gegeneinander und un

tereinander gerecht abzuwägen" sind. 

Die Gemeinden können jedoch weit über den 

Bereich der Bauleitplanung hinaus die Nutzung 

erneuerbarer Wärme fördern und damit den Kli

maschutz voranbringen, wenn sie entsprechende 

11 städtebaul iche Entwicklungskonzepte" oder 

11sonstige städtebauliche Planungen" im Sinne des 

§ 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB erarbeiten und von der 

Gemeindevertretung beschließen lassen. Zwar 

sind auch die Ergebnisse solcher Planungen nur 

11zu berücksichtigen". Sie entfalten nach der 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

dennoch erhebliche Wirkung, da die Gemeinde 

sie, wehn im Einzelfall eine 11 Nicht-Berücksichti

gung" erfolgte, für die Zukunft erheblich entwer

ten würde und dieser Effekt ebenfalls bei der Ab

wägung berücksichtigt werden muss. 

Der Gemeinde stehen darüber hinaus neben den 

eigentlichen Planungsinstrumenten auch weitere 

Möglichkeiten der Beförderung eines klimaschonen

den Systems der Wärmeversorgung unter vorrangiger 

Nutzung erneuerbarer Wärme zur Verfügung'. Der 

rechtliche Rahmen dazu wird im Folgenden ebenfalls 

dargestellt. Zwar handelt es sich dabei teilweise um 

11harte" Instrumente, wie den Anschluss- und Benut

zungszwang, der politisch nur s.chwer durchsetzbar 

und rechtlich kompliziert handhabbar ist. Gleichwohl 

können solche Instrumente die Durchschlagskraft in

telligenter Planungen erhöhen und darüber hinaus im 

Zusammenwirken mit vertraglichen Regelungen weit 

über die Bauleitplanung hinausgehende Effekte für 

den Klimaschutz erreichen. 

Stadtplanung und 

Das der Gemeinde in§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f) für die Bau

leitplanung als Belang vorgegebene Ziel der Nut

zung erneuerbarer Energien, sowie der sparsamen 

und effizienten Nutzung von Energie überhaupt, ist 

gleichzeitig Gegenstand .einer größeren Zahl von 

fachrechtlichen Regelungen auf Bundes- und teil

weise auch auf Landesebene. Insbesondere das EE- . 

WärmeG [4] und das l<Wl<G [5] geben für die ihnen 

unterfallenden Gebäude und Anlagen entsprechen

de Ziele vor und bilden gleichzeitig den Rahmen für 

Fördermöglichkeiten ab. Das Gleiche gilt für das 

EnEG [6] und die EnEV [7] hinsichtlich der Gesamt

Energieeffizienz von Gebäuden, wobei die Verwen

dung erneuerbarer Wärme zu rechnerischen Vorteilen 

gegenüber der Verwendung sonstiger Wärmequel

len führt. Dieses Fachrecht befindet sich seit Jahren 

in erheblicher Bewegung und stellt in seiner jeweils 

geltenden Fassung rechtlich verbindliche Vorgaben 

für die Stadtplanung dar. Diese kann (und muss) da-

von ausgehen, dass jeweils nur Gebäude und Anla

gen zulässig sind, die die entsprechenden bundes

rechtlichen Vorgaben erfullen, und dass finanzielle 

Förderniöglichkeiten immer (aber auch nur) in dem 

Rahmen bestehen, den diese Regelungen jeweils 

zusammen mit den Förderrichtlinien abgrenzen. 

Ähnliches gilt für das Erneuerbare-Energien-Gesetz 

[8] und vielfältige landesrechtliche Regelungen in 

11 KI im asch utzgesetzen". 

Im Folgenden wird der rechtliche Rahmen des

sen dargestellt, was die Gemeinde über die Anfor

derungen des Bundesrechts hinaus im Gebäude-

. und Anlagenbereich, insbesondere aber auf der 

vom Bundesrecht nicht erfassten Quartiers- und 

Stadtteilebene regeln kann und sollte. Gerade im . 

Bereich der erneuerbaren Wärme, die aus vielfäl-

. tigen Gründen sowohl als eigenständige Energie

quelle als auch als Energiespeicherniedium von 

Bedeutung ist, spielt der Quartiers- und Stadttei 1-
zusammenhang eine erhebliche Rolle und soll 

deshalb im Vordergrund stehen. 

Flächenvorsorge-, und ~festsetrnng 
für Erzeugungsanlagen von erneuerbarer 
Wärme und für Nahwärmenetze 

Die Quellen für erneuerbare Wärme (und Kälte) 

im Gebäudebereich sind vielfältig. Erneuerbare 

Wärme kann unter Nutzung verschiedener Um

weltmedien durch Wärmepumpen erzeugt werden, 

die ihrerseits durch erneuerbare Energien ange

trieben werden können. Eine wichtige Quelle für 

erneuerbare Wärme im größeren Maßstab ist die 

Geothermie. überall, wo Fläche und Sonne zur 

Verfügung stehen, kann erneuerbare Wärme als 
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Solarthermie erzeugt werden. Auch die Verwen

dung der verschiedensten Biomassebrennstoffe 

führt zu (mehr oder weniger) erneuerbarer Wär

me. Schließlich fällt erneuerbare Wärme bei der 

Kraft-Wärme-Kopplung (KWI<) an, wenn das Aus

gangsmedium eine erneuerbare Energie ist. Kraft

Wärme-Kopplung urid die Wärmeverteilung über 

Nah- und Fernwärmenetze ermöglichen darüber 

hinaus unter bestimmten Voraussetzungen eine 

höhere Effizienz der Wärmeerzeugung und gelten 

deshalb oberhalb gewisser Effizienzgrenzen eben

falls als )dimaschonend". 

Soweit die Erzeugungsanlagen für diese For

men der erneuerbaren Wärme nicht 11problemlos" 

in vorhandene oder neu zu errichtende Gebäude 

eingebaut werden können, ist für sie im Rahmen 

der Flächennutzungsplanung der Gemeinde eine 

Flächenvorsorge zu treffen, und die benötigten 

Bauflächen sind im Bebauungsplan festzusetzen. 

Dies gilt auch für die erforderlichen Wärmenetze, 

wenn sie großräumig angelegt werden sollen oder 

wenn für sie spezielle Flächen außerhalb der öf

fentlichen Verkehrswege und der das Netz nutzen

den Grundstücke erforderlich sind. 

Rechtsgrundlage für entsprechende Darstel

lungen im Flächennutzungsplan ist § 5 Abs. 2 

Nr. 2 b) BauGB. Nach dieser Regelung kann im 

Flächennutzungsplan eine Darstellung erfolgen 

u. a. der Ausstattung des Gemeindegebiets mit 

Anlagen, Einrichtungen und sonstigen Maßnah

men, die dem Klimawandel entgegenwirken, ins

besondere zur dezentralen und zentralen Erzeu

gung, Verteilung, Nutzung und Speicherung von 

Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Ener

gien oder Kraft-Wärme-Kopplung. Das Gleiche 

gilt für Festsetzungen im Bebauungsplan gern.§ 9 

Abs. 1 Nr. 12 BauGB. 

Schwieriger als im Bereich von Neubaugebie

ten ist eine solche Flächenvorsorge und -festlegung 

für energetische Sanierungskonzepte im Bestand. 

Gerade hier liegen jedoch langfristig das größte Po

tenzial und die größte Notwendigkeit für den Einsatz 

erneuerbarer Wärme. Im hochverdichteten Innen

stadtbereich sind der Wärmebedarf und damit ,die 

positive Auswirkung des Einsatzes erneuerbarer 

Energien auf den Klimaschutz am größten. Dabei 

besteht das zusätzliche Problem, dass Flächenvor

sorge und .festlegung als solche noch nicht zur di

rekten Verfügbarkeit der Fläche führt. Sie befördert 

allerdings die Verfügbarkeit, weil mit einer Festset-
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zung als Versorgungsfläche im Bebauungsplan der 

Eigentümer bzw. die Eigentümerin zukünftig an an

deren Nutzungen gehindert ist. Da solche Wirkun

gen jedoch sehr gut abgewogen werden müssen und 

nur langfristig zum Erfolg führen, ist gerade im Be

stand eine enge Verzahnung von langfristiger klima

schutzbezogener Stadtentwicklungsplanung und 

vorausschauender Bauleitplanung .erforderlich. Da

bei kann dann von allen soeben dargestellten Fest

setzungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht werden. 

Möglichkeiten gebäudebezogener 
Festsetzungen in Bebauungsplänen zur 
Nutzung erneuerbarer Wärme 

Im Bereich von Einzelgebäudeh kommt die Nut

zung erneuerbarer Wärme vor allem durch Solar

thermie, Wärmepumpen oder den Einsatz bioge

ner Brennstoffe in Betracht. Für die Nutzung von 

Solarthermie werden nicht nur Flächen auf und 

am Gebäude benötigt, sondern diese müssen auch 

ausreichend lange besonnt sein. In Neubaugebie

ten ist dies durch eine entsprechende umfassende 

und grundstücksübergreifende Gebäudeplanung 

und deren Sicherung durch Baukörperfestsetzun

gen im Bebauungsplan ohne Weiteres möglich. Im 

Bestand müssen die geeigneten Flächen erst ermit

telt und sodann durch entsprechende Bebauungs

pläne gegen zukünftige Verschattungen gesichert 

werden, wobei sowohl andere Belange der Innen

entwicklung als auch die Entschädigungsregelun

gen der§§ 39 ff. BauGB zu berücksichtigen sind. 

Eine Pflicht zur Nutzung von Solarthermie wird 

im gegenwärtigen Recht weder durch das EEWär

meG ausnahmslos vorgegeben, noch lässt sie sich 

im Wege der Bauleitplanung erzwingen. Zwar er

laubt§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB die Festsetzung von 

Gebieten, in denen 11bei der Errichtung von Gebäu

den oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen 

bestimmte bauliche oder sonstige technische Maß

nahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speiche

rungvon Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 

Energien oder Kraft-Wärme-Kopplungen getroffen 

werden müssen". Solche Festsetzungen führen aller

dings nicht direkt zu einer Nutzungspflicht, sondern 

entfalten nur über ihren Finanz- und Flächenbedarf 

eine dahingehende wirtschaftliche Wirkung. Gleich

wohl sind sie dann von erheblicher Bedeutung, 

wenn das 11 Gebiet"1 für das sie erfolgen, gleichzeitig 

Leitungsverlegung fiir ein neues Nahwärmenetz 

aufgrund sachgerechter Stadtentwicklungsplanun

gen für den Einsatz entsprechender erneuerbarer 

Energien besonders geeignet ist und diese gegebe

nenfalls sogar gefördert werden. 

Verträge für Nahwärmenetze mit 
Vorrang für erneuerbare Wärme 

Erneuerbare Wärme lässt sich in vielen Fällen erst 

dann effektiv einsetzen, wenn sie für ein größeres 

Gebiet und eine Vielzahl von Nutzerinnen und 

Nutzern bereitgestellt wird. Dies gilt insbesondere 

für Tiefengeothermie und größere - und damit 

wirtschaftlichere - KWK-Anlagen. Dazu bedarf es 

entsprechender Nah- oder s,ogar Fernwärmenetze. 

Solche Netze benötigen Flächen für ihre Verle

gung, und sie brauchen einen Betreiber, der ihre 

Funktionsfähigkeit und Unterhaltung sicherstellt. 

Das geltende Energiewirtschaftsgesetz [9] enthält 

für Wärmenetze -.anders als bei Elektrizitäts- und 

Gasnetzen - keine bundesrechtlithen Vorgaben. 

Insbesondere gilt im Bereich von Wärmenetzen 

keine Pflicht zum 11 unbundling 11
1 also der Tren- · 

nung von Netzbetrieb und Energieversorgurig. Re

gelmäßig ist der Netzbetreiber gleichzeitig der 

Wärmelieferant und nicht - wie bei Strom und 

Gas - bereits gesetzlich verpflichtet, auch ander

weitig erzeugte Energie durchzuleiten. Es ist auch 

fraglich, ob es ohne vertikale Integration von Er

zeugung und Verteilung wirtschaftlich ist, Wärme

netze auf- oder auszubauen. 

Regelmäßig können Nah- und Fernwärme

netze allerdings nur errichtet und betrieben wer

den, wenn die Gemeinde hierfür die Fläche ihrer 

Tiefengeothermiebohrung 
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allerdings die Verfügbarkeit, weil mit einer Festset-
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zung als Versorgungsfläche im Bebauungsplan der 

Eigentümer bzw. die Eigentümerin zukünftig an an

deren Nutzungen gehindert ist. Da solche Wirkun

gen jedoch sehr gut abgewogen werden müssen und 

nur langfristig zum Erfolg führen, ist gerade im Be

stand eine enge Verzahnung von langfristiger klima

schutzbezogener Stadtentwicklungsplanung und 

vorausschauender Bauleitplanung .erforderlich. Da

bei kann dann von allen soeben dargestellten Fest

setzungsmöglichkeiten Gebrauch gemacht werden. 

Möglichkeiten gebäudebezogener 
Festsetzungen in Bebauungsplänen zur 
Nutzung erneuerbarer Wärme 

Im Bereich von Einzelgebäudeh kommt die Nut

zung erneuerbarer Wärme vor allem durch Solar

thermie, Wärmepumpen oder den Einsatz bioge

ner Brennstoffe in Betracht. Für die Nutzung von 

Solarthermie werden nicht nur Flächen auf und 

am Gebäude benötigt, sondern diese müssen auch 

ausreichend lange besonnt sein. In Neubaugebie

ten ist dies durch eine entsprechende umfassende 

und grundstücksübergreifende Gebäudeplanung 

und deren Sicherung durch Baukörperfestsetzun

gen im Bebauungsplan ohne Weiteres möglich. Im 

Bestand müssen die geeigneten Flächen erst ermit

telt und sodann durch entsprechende Bebauungs

pläne gegen zukünftige Verschattungen gesichert 

werden, wobei sowohl andere Belange der Innen

entwicklung als auch die Entschädigungsregelun

gen der§§ 39 ff. BauGB zu berücksichtigen sind. 

Eine Pflicht zur Nutzung von Solarthermie wird 

im gegenwärtigen Recht weder durch das EEWär

meG ausnahmslos vorgegeben, noch lässt sie sich 

im Wege der Bauleitplanung erzwingen. Zwar er

laubt§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB die Festsetzung von 

Gebieten, in denen 11bei der Errichtung von Gebäu

den oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen 

bestimmte bauliche oder sonstige technische Maß

nahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speiche

rungvon Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren 

Energien oder Kraft-Wärme-Kopplungen getroffen 

werden müssen". Solche Festsetzungen führen aller

dings nicht direkt zu einer Nutzungspflicht, sondern 

entfalten nur über ihren Finanz- und Flächenbedarf 

eine dahingehende wirtschaftliche Wirkung. Gleich

wohl sind sie dann von erheblicher Bedeutung, 

wenn das 11 Gebiet"1 für das sie erfolgen, gleichzeitig 

Leitungsverlegung fiir ein neues Nahwärmenetz 

aufgrund sachgerechter Stadtentwicklungsplanun

gen für den Einsatz entsprechender erneuerbarer 

Energien besonders geeignet ist und diese gegebe

nenfalls sogar gefördert werden. 

Verträge für Nahwärmenetze mit 
Vorrang für erneuerbare Wärme 

Erneuerbare Wärme lässt sich in vielen Fällen erst 

dann effektiv einsetzen, wenn sie für ein größeres 

Gebiet und eine Vielzahl von Nutzerinnen und 

Nutzern bereitgestellt wird. Dies gilt insbesondere 

für Tiefengeothermie und größere - und damit 

wirtschaftlichere - KWK-Anlagen. Dazu bedarf es 

entsprechender Nah- oder s,ogar Fernwärmenetze. 

Solche Netze benötigen Flächen für ihre Verle

gung, und sie brauchen einen Betreiber, der ihre 

Funktionsfähigkeit und Unterhaltung sicherstellt. 

Das geltende Energiewirtschaftsgesetz [9] enthält 

für Wärmenetze -.anders als bei Elektrizitäts- und 

Gasnetzen - keine bundesrechtlithen Vorgaben. 

Insbesondere gilt im Bereich von Wärmenetzen 

keine Pflicht zum 11 unbundling 11
1 also der Tren- · 

nung von Netzbetrieb und Energieversorgurig. Re

gelmäßig ist der Netzbetreiber gleichzeitig der 

Wärmelieferant und nicht - wie bei Strom und 

Gas - bereits gesetzlich verpflichtet, auch ander

weitig erzeugte Energie durchzuleiten. Es ist auch 

fraglich, ob es ohne vertikale Integration von Er

zeugung und Verteilung wirtschaftlich ist, Wärme

netze auf- oder auszubauen. 

Regelmäßig können Nah- und Fernwärme

netze allerdings nur errichtet und betrieben wer

den, wenn die Gemeinde hierfür die Fläche ihrer 

Tiefengeothermiebohrung 
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Leitungssystem Tiefengeothermie 

öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verfü

gung stellt. Dadurch kann sie in gewissem Um

fang Einfluss auch auf die Ausgestaltung und den 

Betrieb der Netze nehmen. 

Die Nutzung öffentlicher Straßen für Leitungs

verlegungen bedarf auch dann, wenn diese unter 

der Erde erfolgt und die Sicherheit und den Fluss 

des Verkehrs nicht beeinträchtigt, immer der Ge

nehmigung des Straßeneigentümers und - je nach 

straßenrechtlicher Ausgestaltung, die in den ein

zelnen Bundesländern unterschiedlich ist - auch 

des Straßenbaulastträgers in Form einer öffentlich

rechtlichen Sondernutzungserlaubnis. Die privat

rechtliche Genehmigung wird sinnvollerweise 

nicht in Form eines 11 Bescheides" erteilt, sondern 

als Nutzungsvertrag ausgestaltet, der neben der 

Zulassung, der Errichtung und dem Betrieb auch 

vielfältige weitere Regelungen enthalten kann. 

Wird ein solcher Vertrag nicht nur für einen be

stimmten Einzelfall, sondern für ein ganzes Gebiet 

oder gar für das Gebiet der gesamten Gemeinde 

abgeschlossen, so hat sich dafür die Bezeichnung 

11 GestaUungsvertrag" eingebürgert, wenn keine 

zusätzliche Entgeltzahlung in Form einer ui<onzes

sionsabgabe" vereinbart wird. Auch l<onzessions

abgaben sind jedoch im Bereich der Fernwärme 

zulässig und können sachgerecht dazu genutzt 

werden, Wärmenetze, die erneuerbare Wärme 

transportieren, gegenüber solchen Wärmenetzen 

zu privilegieren, die mit Wärme aus fossilen Quel

len arbeiten. Eine in ihrer Höhe an 11COrEffizi

enz" , anknüpfende l<onzessionsabgabe ist also 

möglich und wird sicherlich in Zukunft bei ver

stärkter Inanspruchnahme der öffentlichen Straßen 

für Wärmenetze ein geeignetes Ordnungsinstru

ment sein. 

In gleicher Weise wird inzwischen die Frage 

erörtert, in welcher Form es möglich ist, im Zu

sammenhang mit Gestattungsverträgen für Wär

menetze diese auch für die Durchleitung von Wär

me aus Quellen, die nicht bereits vertraglich dem 

Betreiber zuzuordnen sind, zu 11öffnen//. Bei Strom 

und Gas ist eine solche Öffnung gesetzlich vorge

schrieben und technisch inzwischen auch prak

tisch überall umsetzbar, was mit der Standardisie

rung der entsprechenden Energieform und dem 

Rechtliche Chancen und Hemmnisse 

durch moderne Steuerungstechniken gekenn

zeichneten Netzbetrieb zusammenhängt. Beides 

ist bei Wärmenetzen und insbesondere bei kleine

ren Nahwärmenetzen gegenwärtig regelmäßig 

nicht der Fall. Sowohl die Temperaturen als auch 

die Strömungsgeschwindigkeiten und auch sonsti

ge technische Parameter werden vom Betreiber 

bezogen auf seine eigene Wärmeerzeugung und 

-verteilung geplant und festgelegt und sind häufig 

nicht mit der Ein.- und Ausspeisung von 11 Drittwär

me" kompatibel. Auch gibt es im Gegensatz zum 

Bereich von Strom und Gas kein Regelwerk, das 

die entsprechenden wechselseitigen Rechte und 

Pflichten festlegt. Gleichwohl sollte die Gemeinde 

im Einzelfall bei Abschluss von Gestattungs- bzw. 

l<onzessionsverträgen für Wärmenetze prüfen, ob 

nicht- zumindest im Hinblick auf zukünftige Ent

wicklungen - entsprechende 11 Öffnungsklauseln" 

in die Verträge aufgenommen werden. Zwar ha

ben neue Fernwärmeprojekte heute regelmäßig 

eine zehn- bis 15-jährige Phase negativer bzw. 

unterdurchschnittlicher Rentabilität. Für die Zeit 

danach könnte man aber Durchleitungspflichten 

in Betracht ziehen. 

Anschluss~ Benutzungszwang 
an Nahwärmeversorgung 

Wärme 

l<larstellung. Dagegen· kommt der Norm in Län

dern, die vor dem 01.01.2009 keine eindeutige Re

gelung aufwiesen, hinsichtlich der Anordnungs

gründe eine erweiternde Funktion zu (so iri Bremen, 

Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach

,sen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saar

land, Sachsen-Anhalt, Thüringen) [10]. 

Energetische im Bestand 
mit Maßnahmen zur zukünftigen Nutzung 
von erneuerbarer Wärme 

Ergänzt werden die Vorgaben zur Bauleitplanung 

im BauGB - deren Einfluss sich auf die Gestaltung 

von Neubaugebieten konzentriert - durch Maßga

ben des besonderen Städtebaurechts. Angesichts 

des Umstandes, dass die größten Potenziale zur 

Einsparung von C02 im Gebäudebestand verbor

gen liegen, gewinnen städtebauliche Sanierungs

maßnahmen (§§ 136 ff. BauGB) und der Stadtum

bau (§§ 1 71 a ff. BauGB) für den Einsatz von 

erneuerbarer Wärme zunehmend an Bedeutung. 

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen i. S. v. 

§§ 136 ff. BauGB sind Maßnahmen, durch die ein 

Gebiet zur Behebung städtebaulicher Missstände 

wesentlich verbessert oder umgestaltet wird. Der 

Sanierungsbegriff knüpft dabei an physische und 

funktionelle Missstände an. Dazu gehören gern. 

§ 136 Abs. 3 Nr. 1 lit. h) BauGB auch 11die energe

Als besonders klimafreundlich gilt die Energiege- tische Beschaffenheit, die Gesamtenergieeffizienz 

winnung mittels l<raft-Wärme-l<opplungsanlagen. der vorhandenen Bebauung und der Versorgungs

Da solche Anlagen vor allem als Großanlagen einrichtungen des Gebiets unter Berücksichtigung 

wirtschaftlich sind, kann ein Anschluss- und Be- der allgemeinen Anforderungen an den Klima

nutzungszwang im Interesse der Sicherstellung schutz und die l<limaanpassung". Gern.§ 148 Abs. 2 

einer genügenden Nachfrage dienlich sein. Recht- . Nr. 5 BauGB gehören zu den sanierungsrechtlich 

liehe Grundlage für die Einrichtung eines kommu- erzwingbaren Baumaßnahmen auch 11die Errich

nalen Anschluss- und Benutzungszwangs sind ent- tung oder Erweiterung von Anlagen und Einrichtun

sprechende Ermächtigungsgrundlagen in den gen zur dezentralen und zentralen Erzeugung, Ver

Gemeindeordnungen der Länder. Seit dem teilung, Nutzung oder Speicherung von Strom, 

01.01.2009 erlaubt es § 16 EEWärmeG den Ge- Wärme oder l<älte aus erneuerbaren Energien oder 

meinden und Gemeindeverbänden, einen nach l<raft-Wärme-l<opplung". Das bedeutet, dass Sanie~ 

Landesrecht bestehenden Anschluss- und Benut- rungsmaßnahmen nach § 136 ff. BauGB auch ge

zungszwang an ein Netz der öffentlichen Nah- bietsbezogene energetische Maßnahmen wie 

und Fernwärmversorgung auch zum Zwecke des Blockheizkraftwerke, Solarthermie für ein ganzes 

Klima- und Ressourcenschutzes anzuordnen. D. h. Gebiet oder Fernheizungen zulassen [11 ]. 

in Ländern; in denen diese Rechtsgrundlagen Daneben liefern die Vorschriften zum Stadtum

einen Anschluss- und Benutzungszwang bereits bau (§§ 171a bis 171 d BauGB) den Kommunen 

unter dem Aspekt des Umwelt- bzw. l<limaschut- eine rechtliche Grundlage, um auf demographi

zes ermöglichten, bewirkt § 16 EEWärmeG eine sehe und strukturelle Veränderungen zu reagieren, 
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Übe,gabestation zwischen Fernwärme- und Hausnetz 

die zu Funktionsverlusten der betroffenen Gebiete 

führen. So kann etwa auf den Rückbau baulicher 

überhänge am Stadtrand hingewirkt werden. 

§ 1 71 a Abs. 3. S. 2 Bau GB zählt Beispiele auf, wo

von folgende für den Klimaschutz und vor allem 

für den zukünftigen wirtschaftlichen Einsatz von 

erneuerbarer Wärme relevant sind: 

• Anpassung der Siedlungsstruktur, 

• Verbesserung der Wohn-, Arbeits- und 

Umweltverhältnisse, 

• Stärkung innerstädtischer Bereiche, 

• Umnutzung baulicher Anlagen, 

• Rückbau, 

• Wieder- oder Zwischennutzung von Flächen, 

• Erhaltung der Altbaubestände. 

Förderung des Einsatzes erneuerbarer 
Wärme durch städtebauliche Verträge 

Die beste Lösung; übergeordnete Planungen zum 

Einsatz erneuerbarer Wärme im Zusammenhang 

mit Neubauvorhaben oder Sanierungsvorhaben 

umzusetzen, ist der Einsatz städtebaulicherVerträ-

KLIMASCHUTZ & ERNEUERBARE WÄRME 

.~ 
GI.O~VOL 

ge. § 11 Abs. 1 Nr. 4 BauGB sieht insoweit aus

drücklich vor, dass 11die Errichtung und Nutzung 

von Anlagen und Einrichtungen zur dezentralen 

und zentralen Erzeugung, Verteilung, Nutzung 

oder Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte 

aus ·erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme

Koppelung". Gegenstand eines städtebaulichen 

Vertrages sein können, wenn entsprechende Ziele 

der Gemeinde bestehen. Hinsichtlich der inhaltli

chen Gestaltung solcher Verträge sind die Vertrags

parteien weitgehend frei, solange die vereinbarten 

wechselseitigen Leistungen gern. § 11 Abs. 2 S. 1 
BauGB 11den gesamten Umständen nach ange

messen" sind. Solche Verträge können, soweit sie 

sich auf Wärmenetze beziehen, auch konzessions

vertragsähnliche Regelungen (siehe Kapitel 11Ver

träge für Nahwärmenetze") enthalten, und sie 

können im Zusammenhang mit der Veräußerung 

von kommunalen Grundstücken auch einen pri

vatrechtlichen Anschluss- und Benutzungszwang 

(siehe Kapitel 11Anschluss und Benutzungszwang") 

vorsehen. In die Verträge können auch andere 

Partner, insbesondere örtliche Stadtwerke, weitere 

Wärme-Lieferanten oder Wärme-Abnehmer, ein

geschlossen werden. 

Rechtliclw Chilncen und Hemmnisse 

Absehbarer Bedarf für weitergehende 
rechtliche Regelungen 

Solange die ,,Energiewende" hauptsächlich die Elektri

zitätserzeugung betrifft und auch dort noch kein nach

haltiges Gesamtkonzept für den Übergang zur Elektri

zitätserzeugung ausschließlich aus erneuerbaren 

Energien vorliegt, macht es wenig Sinn, bereits über 

_differenzierte Regelungen zur Erzeugung; Verteilung 

und Verwendung von erneuerbarer Wärme nachzu

denken. Auf mittlere Sicht brauchen wir jedoch neben 

einem funktionierenden und nachhaltigen 11Strom

Markt-Design" auch ein darauf bezogenes Design für 

den Wärme-Markt, und dieser muss zur Erreichung 

der Nachhaltigkeitsziele im Klimaschutz ebenfalls ein 

Markt für nachhaltig und erneuerbar erzeugte Wärme 

sein. Am einfachsten ließe sich dies natürlich durch 

eine Anhebung der Steuern auf fossile Energieträger, 

eine COz-Steuer oder auch die gesetzliche Einführung 

angemessen bepreister COz-Zertifikate für Wärme aus 

Kohlenwasserstoffen erreic_hen. Aber auch die kom

munale Planung wird in einem solchen zukünftigen 

Wärme-Markt einen wichtigen Stellenwert haben, 

wei I nur sie die konkreten Entscheidungen treffen 

kann, wann bestimmten Formen der Verwendung er

neuerbarer Energien und ihrer strukturellen Verzah

nung der Vorrang gegeben werden soll vor anderen 

möglichen Varianten. Das EEWärmeG ist ein Beispiel 

dafür, wie man es in Zukunft nicht machen sollte, in

dem die verschiedensten Formen mehr oder weniger 

erneuerbarer Wärme ohne Gesamtkonzept dem Ge

bäudeerrichter zur Auswahl gestellt werden. Formal 

muss das EEWärmeG aufgrund entsprechender ge

setzlicher Vorgaben für die EnEV mit dieser zusam

mengelegt werden, was vom zuständigen Ministerium 

auch vorbereitet wird. Inhaltlich ist es dabei erforder

lich, ein Gesamtkonzept des effektiven Wärmeeinsat

zes im Gebäudebereich zu entwickeln, das den Ein

satz erneuerbarer Wärme belohnt, ohne dabei aber 

die Effizienzsteigerung zu verlangsamen. Unterschied

liche Formen erneuerbarer Wärme sind nach ihrer 

Kosten-Nutzen-Relation zu bewerten. 

Zusammenfassung und Empfehlungen 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass bereits das ge

genwärtige Planungsrecht den Gemeinden ver

schiedene Instrumente zur Förderung des Einsat-

. zes erneuerbarer Wärme im Gebäude- und 

Quartierbereich zur Verfügung stellt. Diese Mög

lichkeiten müssen sinnvoll in eine umfassende 

Konzeption einer klimaschonenden Stadtentwick

lung eingebettet werden und durch andere kom

munale Maßnahmen ergänzt werden. Hierzu zäh

len Konzessionsverträge für Nahwärmenetze mit 

Vorrang für erneuerbare Wärme und ggf. auch ein 

Anschluss- und Benutzungszwang an eine solche 

Wärmeversorgung. Noch besser ist es, die Kom

mune ergreift selbst die Initiative und errichtet sol

che Netze im Rahmen der Daseinsvorsorge. Der 

Schwerpunkt muss dabei auf der energetischen 

Sanierung des Bestandes liegen und kann hier ent

weder mit den formellen Instrumenten des beson

deren Städtebaurechts oder durch städtebauliche 

Verträge zum vermehrten Einsatz erneuerbarer 

Wärme führen. langfristig brauchen wir einen ail

gemeinen gesetzlichen Vorrang für erneuerbare 

Wärme, deren Anwendung im Einzelnen dann in 

gemeinsamen Prozessen der Nutzerinnen und 

Nutzer und der Stadtplanung konkretisiert wird. • 
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munale Planung wird in einem solchen zukünftigen 

Wärme-Markt einen wichtigen Stellenwert haben, 

wei I nur sie die konkreten Entscheidungen treffen 

kann, wann bestimmten Formen der Verwendung er

neuerbarer Energien und ihrer strukturellen Verzah

nung der Vorrang gegeben werden soll vor anderen 

möglichen Varianten. Das EEWärmeG ist ein Beispiel 

dafür, wie man es in Zukunft nicht machen sollte, in

dem die verschiedensten Formen mehr oder weniger 

erneuerbarer Wärme ohne Gesamtkonzept dem Ge

bäudeerrichter zur Auswahl gestellt werden. Formal 

muss das EEWärmeG aufgrund entsprechender ge

setzlicher Vorgaben für die EnEV mit dieser zusam

mengelegt werden, was vom zuständigen Ministerium 

auch vorbereitet wird. Inhaltlich ist es dabei erforder

lich, ein Gesamtkonzept des effektiven Wärmeeinsat

zes im Gebäudebereich zu entwickeln, das den Ein

satz erneuerbarer Wärme belohnt, ohne dabei aber 

die Effizienzsteigerung zu verlangsamen. Unterschied

liche Formen erneuerbarer Wärme sind nach ihrer 

Kosten-Nutzen-Relation zu bewerten. 

Zusammenfassung und Empfehlungen 

Die Untersuchung hat gezeigt, dass bereits das ge

genwärtige Planungsrecht den Gemeinden ver

schiedene Instrumente zur Förderung des Einsat-

. zes erneuerbarer Wärme im Gebäude- und 

Quartierbereich zur Verfügung stellt. Diese Mög

lichkeiten müssen sinnvoll in eine umfassende 

Konzeption einer klimaschonenden Stadtentwick

lung eingebettet werden und durch andere kom

munale Maßnahmen ergänzt werden. Hierzu zäh

len Konzessionsverträge für Nahwärmenetze mit 

Vorrang für erneuerbare Wärme und ggf. auch ein 

Anschluss- und Benutzungszwang an eine solche 

Wärmeversorgung. Noch besser ist es, die Kom

mune ergreift selbst die Initiative und errichtet sol

che Netze im Rahmen der Daseinsvorsorge. Der 

Schwerpunkt muss dabei auf der energetischen 

Sanierung des Bestandes liegen und kann hier ent

weder mit den formellen Instrumenten des beson

deren Städtebaurechts oder durch städtebauliche 

Verträge zum vermehrten Einsatz erneuerbarer 

Wärme führen. langfristig brauchen wir einen ail

gemeinen gesetzlichen Vorrang für erneuerbare 

Wärme, deren Anwendung im Einzelnen dann in 

gemeinsamen Prozessen der Nutzerinnen und 

Nutzer und der Stadtplanung konkretisiert wird. • 
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EXKURS > Heidelberg-Bahnstadt - der grüne Null
Emissions-Stadtteil. Energiereduktion durch Passivhaus
standard, · regenerative Wärme- und Stromversorgung 

1 
m Jahr 2022 soll sie fertig sein -

eine der größten Passivhaussied

lungen der Welt, deren Bau mit

ten in Heidelberg begonnen hat. 

Energieeffizienter Wohnraum, 

großzügige Freiflächen kombi

niert mit vielfältigen Einkaufs

und Freizeitmöglichkeiten und 

attraktiven Arbeitsplätzen i.n Wis

senschaft und Forschung sind in 

dem neu entstehenden Quartier 

vernetzt und erfüllen den An

spruch einer nachhaltigen Stadt

entwicklung. 

Am Anfang des ambitionier

ten Projektes stand das Ende des 

Heidelberger Güter- und Rangier

bahnhofs, der mit einer Fläche 

von 116 Hektar im Jahr 1997 

stillgelegt wurde. Mit der städte

baulichen Nutzung boten sich 

der Stadt Heidelberg völlig neue 

Perspektiven, dringend benötig-
. ten Wohnraum zu schaffen und 

dabei die neue Stadtmitte zu

kunftsweisend in Sachen Klima-

gung und der Qualitätsüberprü

fung. 

Für die Bebauung ist flächen

deckend der Passivhausstandard 

vorgeschrieben, womit die An

forderungen an die Gebäude 

deutlich über den gesetzlichen 

Anforderungen liegen. Neben 

den Wohngebäuden sind auch 

alte Nichtwohngebäude im Pas

sivhausstandard zu errichten. So 

sind bereits ein Laborgebäude, 

eiri Baumarkt und diverse Büro

gebäude nach Passivhauskriterien 

errichtet worden, ein Kino ist im 

Bau. 

Das Energieversorgungssystem 

im Bahnstadt-Energiekonzept sieht 

den Anschluss an das Heidelber

ger Fernwärmenetz vor. Das ist 

trotz des verbleibenden geringen 

Heizenergiebedarfs wirtschaftlich, 

da die Versorgung b.lockweise 

über „Mininetze" erfolgt. Da-

. durch werden die Netztempera

turen innerhalb der Baublöcke 

schutz und Energieeffizienz zu verringert und somit die Leitungs

entwickeln. verl.uste reduziert. Die verblei-

Das Energiekonzept besteht aus 

drei Kernbereichen: dem effizien

ten Baustandard, einer effizienten 

und erneuerbaren Energieversor-

benden N.etzverluste kommen 

den Gebäuden zugute, da die 

Fernwärmeverrohrung intern er

folgt. Das Holzhackschnitzel-

Luftbild der Heidelberger Bahnstadt vom April 2016 

Heizkraftwerk wurde in unmittel

barer Nähe zum Stadtteil von den 

Stadtwerken Heidelberg gebaut. 

Es versorgt mit einer thermischen 

Kapazität von 80 Gigawattstun

den und einer elektrischen Kapa- . 

zität von 24 Gigawattstunden pro 

Jahr die Bahnstadt mit Strom und 

Wärme aus erneuerbaren Ener

giequellen. 

Ein speziell für die Bahnstadt 

entwickeltes Stromsparkonzept 

und das städtische Förderpro

gramm für die als Passivhaüs er

richteten Wohnungen runden das 

Energiekonzept ab. 

Das von der Stadt in Koopera

tion mit der Klimaschutz- und 

Energie-Beratungsagentur Hei

delberg - Rhein-Neckar-Kreis 

gGmbH entwickelte Qualitäts

management gewährleistet die 

Einhaltung der energetischen 

Standards. Die nötigen Nachwei

se zum Energiestandard werden 

schon im Baugenehmigungsver

fahren angefordert, geprüft und 

im weiteren Bauverlauf kontinu

ierlich überwacht. 

Mit der Entwicklung der 

Bahnstadt hat die Stadt Heidel

berg ein in städtebaulicher und 

klimapolitischer Hinsicht zu

kunftsweisendes· Projekt auf den 

Weg gebracht. • 

ROBERT PERSCH 
Stellvertretender Leiter der 

Abteilung Energie und Klima

schutz, Amt für Umweltschutz, 

Gewerbeaufsicht und Energie 

der Stadt Heidelberg 

Weitere Informationen 

www.heidelberg-bahnstadt.de 
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